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 Nicht im Erzbistum Paderborn beheimatete Studierende wenden sich an den Albertus-Magnus-Verein 

ihrer Heimatdiözese. Für Studierende ohne Albertus-Magnus-Verein in ihrer Heimatdiözese ist der 
Deutsche Albertus-Magnus-Verein e. V., Hauptstr. 135, 54318 Mertesdorf (Tel. 0651/995 0007) zuständig. 
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MERKBLATT 
 

 
 

A Der Albertus-Magnus-Verein e. V., Diözesanverband für das Erzbistum 
Paderborn (AMV), hat den Zweck, katholischen -vorrangig deutschen - 
Studierenden in und aus dem Erzbistum Paderborn, die geeignet und begabt 
sind und denen keine ausreichenden privaten oder öffentlichen Mittel zur 
Verfügung stehen, bei der Vollendung ihres Studiums an einer Hochschule 
durch grundsätzlich zinslose Darlehen zu helfen.  
Studentenwohnheime und andere den Studierenden dienende Einrichtungen 
in katholischer Trägerschaft können errichtet und unterstützt werden.  
Die Rückzahlung des Darlehens hat zu erfolgen, sobald die 
Einkommensverhältnisse des Bewerbers / der Bewerberin es gestatten.
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B Die Bewerbungen sind zu richten an die Geschäftsstelle:  
Albertus-Magnus-Verein e. V., Am Stadelhof 15, 33098 Paderborn 
 

C Bei der Bewerbung sind einzureichen. 
1. Darlehensgesuch (enthält Angaben über die persönlichen Verhältnisse 

des Bewerbers, wie Herkunft, soziale Lage, Bildungsgang, 
Berufsabsichten u. a. m.) und tabellarischer Lebenslauf 

2. Beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses oder des Zeugnisses einer 
gleichwertigen Prüfung 

3. Nachweise, dass der Bewerber / die Bewerberin  in den vergangenen 
Semestern Prüfungen mit Prädikat bestanden oder an einem Seminar 
oder Praktikum befriedigend teilgenommen hat (in Kopie) 

4. Zeugnis des Heimatpfarrers 
5. Zeugnis des Studierendenpfarrers 
6. Immatrikulationsbescheinigung 
7. Aktuelle Schufaauskunft 
(Unvollständige oder nachlässige Ausfüllung hat Verzögerung oder sogar 
Nichtbearbeitung zur Folge) 

 

D Alle Zeugnisse, mit Ausnahme der unter 4, 5 und 6 genannten, sind in 
beglaubigter Abschrift einzusenden. (Jede Behörde, die ein Siegel führt, also 
auch der Ortspfarrer, kann diese Beglaubigung vollziehen.) 
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E Der Bewerber / die Bewerberin  hat jede Adressenänderung sofort 
mitzuteilen. Wird diese Mitteilung nicht rechtzeitig gemacht, so kann die 
Darlehensauszahlung ausgesetzt werden. 
 

F Der Darlehensnehmer / die Darlehensnehmerin verpflichtet sich, für die Dauer 
des Darlehensvertrages jeweils zum 31. Dezember des laufenden Jahres 
dem Albertus-Magnus-Verein nachzuweisen, dass die Voraussetzungen, die 
zur Bewilligung des Darlehens, zur Stundung der Rückzahlung oder der 
Festsetzung der Höhe der Rückzahlungsraten geführt haben, noch gegeben 
sind. 
Kommt der Darlehensnehmer / die Darlehensnehmerin dieser Verpflichtung 
nicht nach, hat der Albertus-Magnus-Verein das Recht, das Darlehen zu 
kündigen und die Darlehenssumme zurückzufordern. Dieser Nachweis muss 
auch dann erbracht werden, wenn von einer Rückzahlung noch nicht die 
Rede sein kann. 

 
 

 
Der Albertus-Magnus-Verein begrüßt es, dass die von ihm unterstützten 
Studierenden den Verein nach Kräften fördern und nach Abschluss des Studiums 
selbst Mitglied werden. 
 

 
Datenschutz 
Sie haben dieses Merkblatt von der Internetsite des Albertus-Magnus-Verein e.V. – Diözesanverband für das 
Erzbistum Paderborn down geloadet. (http://www.albertus-magnus-verein-paderborn.de/download.html) 
Bitte beachten Sie die auf der Internetsite gegebenen Informationen zum“ Datenschutz“ bzw. die 
Datenschutzerklärung des AMV  (http://www.albertus-magnus-verein-paderborn.de/datenschutz.html), 

besonders die Abschnitte I (Verantwortlicher),  III (Allgemeine Datenverarbeitung) und VII (Rechte der 
betroffenen Person). 
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